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Es gibt ein paar Tage Sonderurlaub nach LDO (vier, glaube ich, müsste ich nachschauen), aber
interessanter sind hier die 20 Tage - die tatsächlich nur für Alleinerziehende gelten, sonst sind
es 10, stimmt.

Beamte und Angestellte sind gleichgestellt, für beide gilt dabei als Höchstgrenze die
Jahresentgeltgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung (grobe Größenordnung ~48.000
Euro im Jahr).
Das Alter des Kindes spielt ebenfalls eine Rolle.
Grundlage: "Verordnung über den Urlaub der bayerischen Beamten und Richter" und
Sozialgesetzbuch §45.

Eine Zusammenfassung (und bessere Quelle als mein Halbwissen) gibt die GEW hier.

1https://www.lehrerforen.de/thread/16915-was-tun-bei-krankem-eigenen-kind/?postID=141692#post141692
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